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Landeshauptstadt Stuttgart, Amt für öffentlichee Ordnung, . ' Lebenismittelüberwachung,
70161 Stutigart . . . Verbraucherschutz und Veterinärwesen

“ ' Hausadresse:
HauptstätterStraße 58
70178 Sarttgart j

E-Mail a
lebensmittelueberwachung.veternaenwesen@stuttgat de:

 

. Ihre Nachricht:

j UnserZeichen:

Bearbeiter/-in!

"Zimmer:
Tel. (07 1216

“Fax(07 11) 216-

Datum:

: t "En nmennnuanngeheeaa   '09,09,2019

Verbraucherinformationsgesetz (VIG)
‚Ihre Anfrage vom16.06.2019 -

auf Ihre Anfrage vom 16.06.2019 hinsichtlich der letzten beiden Kontrollergebnisse des Balls: en
bes: on

we . „Udo.Snack‘, Schwarenbaigeti; 40, 70190 Stuttgart

“ wird ihnen folgende Auskunft erteilt . ei a Te

 

‚Bel ‚der Routinekontrolle am18.02.2019 waren keine Mängel vorhanden

en Beider. Verdachtskontrolleam 23,05.2019‚waren keine-singe vorhanden: Es wurde: |: - E-

ein Gutachten (Cheeseburger) eröffnet. Dan “  
 

\ Rechtlicher Hinweis:

Die VIG-Auskunft dient Ihrem privaten Gebrauch. Die weitere-Verwendung erhaltener Informa-
"tionen durch die Verbraucherin und den Verbraucher wird durch das VIG nicht geregelt. Eine
'. Weiterverwendung bzw. Weitergabe der Informationen erfolgt daher in eigener Verantwortung,

a: wobei Sie dabei das geltende Recht zubeachten haben. . > un

Im Hinblick auf die mit der. Informationspiaktöm; „Topf-Secret“ verbundene kontroverse Dis-  -
. kussion können wir Sie nur:vorsorglich darauf hinweisen, dass Sie, wie bei allen Meinlingeu; »
Rerungen überDritte, von diesen rechtlich auf Unterlassung in Anspruch genommen werden:-

“ Konto der Stadtkasse:
Sprechzeiten; : a Sie eräidhien uns mit: . " BW BankStuttgart :
Montag bis Donnerstag 8:30 - 15:30 Uhr © bis Haltestelle Stadtmitte Du IBAN: DE2860050101 0002002408 ”

Freitag 8:30 - 12:30 Uhr . [I und His Haltestelle Österreichischer Platz . BIC: SOLA DE ST600,
und nachvorherigertelefonischer Vereinbarung . Bl Behindertenparkplatz Tiefgarage Schwabenzentrum .





-2-°
1

können. Die Beantwortung der Rechtsfrage, ob arartige Ansprüche im| Einzelfall gerechtfertigt '
sind, liegt nicht im Aufgabenbereich der Verwaltung und ist daher auch nicht Gegenstand der.
vorliegenden behördlichen Auskunft. Im Rechtsverhältnis zwischen den Beteiligten liegt die
rechtsverbindliche Klärung solcher Rechtsfragenbei dan zuetänglgen Gerichten.
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